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Stets hılfreich und tolerant entgegengekommen?
Die Polıtiık des inger ates gegenüber den Mennonıiten bıs SE

Als Wılhelm Mannhardt 8623 in seiner berühmten Gelegenheitsarbeıit über
dıe We  reıine1 der altpreußischen Mennoniten auf ein1gen Selıten dıe Ent-
wicklung der Mennoniıten in Elbiıng und seinem Terriıtorıum während der
polnıschen eıt skizzierte, ' or1ff I: hlerfür neben den vereinzelten Angaben
be1l alteren Autoren des 18 Jahrhunderts VOT em auf dıe Beschreibung
der Elbiıng VOINI Miıchael 1e'! uC zurück * uchs, einem 1N-
SCI Patrızıergeschlecht entstammend und ehemalıger Professor dortigen
Gymnasium,” hatte die Geschichte der Mennoniten ın se1ıner Heimatstadt
ebenfalls 1UT kursorisch beleuchtet, €e1 aber immerhın auf dıe VoNn SEe1-
NC Vater angefertigten Regıster der Ratsrezesse zurückgreıfen können. In
der Rezeption der einschlägıgen Fuchs’schen Passagen Urc. Mannhardt
verlagerten sıch NunNn dıe Akzente ın eiıner dıe weıtere Geschichts-
schreibung entscheidend beeinflussenden Weıise. ucC dıe Polıitik
des inger Rates gegenüber den Mennoniten noch als ambıvalent
beschrieben, kehrte sıch dıese Tendenz be1 Mannhardt In eiıne posıtıve
Grundhaltung Diese Ansıcht dominıierte seıtdem dıe eher spärlıchen
Veröffentlichungen über dıe Geschichte der inger ennonıten. Horst
Penner gab ıhr 97/8 1im ersten Band se1liner Darstellung über dıe OST- und
westpreußischen Mennonıiten ihren letzten, pragnan ormulhierten Aus-
S  ck Die bısherigen Forschungen zusammenfassend, kam mf mehreren
tellen se1lnes erkes dem zugespitzten eıl, daß dıe inger 4>
über den Mennonıiten „Stets Großzügigkeıt und Toleranz“ bewıilesen hätten,
DZW. daß dıe ıhnenc alle JahrhunderteWolfgang Froese  Stets hilfreich und tolerant entgegengekommen?  Die Politik des Elbinger Rates gegenüber den Mennoniten bis 1772  Als Wilhelm Mannhardt 1863 in seiner berühmten Gelegenheitsarbeit über  die Wehrfreiheit der altpreußischen Mennoniten auf einigen Seiten die Ent-  wicklung der Mennoniten in Elbing und seinem Territorium während der  polnischen Zeit skizzierte,! griff er hierfür neben den vereinzelten Angaben  bei älteren Autoren des 18. Jahrhunderts vor allem auf die Beschreibung  der Stadt Elbing von Michael Gottlieb Fuchs zurück.? Fuchs, einem Elbin-  ger Patriziergeschlecht entstammend und ehemaliger Professor am dortigen  Gymnasium,? hatte die Geschichte der Mennoniten in seiner Heimatstadt  ebenfalls nur kursorisch beleuchtet, dabei aber immerhin auf die von sei-  nem Vater angefertigten Register der Ratsrezesse zurückgreifen können. In  der Rezeption der einschlägigen Fuchs’schen Passagen durch Mannhardt  verlagerten sich nun die Akzente in einer die ganze weitere Geschichts-  schreibung entscheidend beeinflussenden Weise. Hatte Fuchs die Politik  des Elbinger Rates gegenüber den Mennoniten noch als ambivalent  beschrieben, so kehrte sich diese Tendenz bei Mannhardt in eine positive  Grundhaltung um. Diese Ansicht dominierte seitdem die eher spärlichen  Veröffentlichungen über die Geschichte der Elbinger Mennoniten. Horst  Penner gab ihr 1978 im ersten Band seiner Darstellung über die ost- und  westpreußischen Mennoniten ihren letzten, prägnant formulierten Aus-  druck. Die bisherigen Forschungen zusammenfassend, kam er an mehreren  Stellen seines Werkes zu dem zugespitzten Urteil, daß die Elbinger gegen-  über den Mennoniten „stets Großzügigkeit und Toleranz‘“ bewiesen hätten,  bzw. daß die Stadt ihnen „durch alle Jahrhunderte ... hilfreich und tolerant  entgegengekommen“ sei.*  ‘1  Die Haltbarkeit der in solche apodiktische Aussagen mündenden Tendenz  der bisherigen Geschichtsschreibung soll im folgenden anhand der heute  im Archiwum Panstwowe w Gdansku lagernden archivalischen Überliefe-  rung der Stadt Elbing kritisch überprüft werden. Im Mittelpunkt der Unter-  suchung steht die Haltung des Rates gegenüber den Mennoniten; das Ver-  halten der Gesellschaft und der Mennoniten selbst wird nur insoweit mit-  einbezogen, wie es für das Verständnis der Ratspolitik erforderlich ist. Da  von der Hauptquelle, den Ratsrezessen, für das 17. Jahrhundert nur verein-  56hılfreich und tolerant
entgegengekommen‘ cei.*
Die Haltbarkeı der ın solche apodıktische Aussagen mündenden Tendenz
der bisherigen Geschichtsschreibung soll 1m folgenden anhand der heute
ım Archiwum anstwowe Gdansku lagernden archıvalıschen Überliefe-
TunNng der Elbing krıtisch überprüft werden. Im Miıttelpunkt der nter-
uchung steht dıe Haltung des Rates gegenüber den Mennonıiten; das Ver-
halten der Gesellschaft und der Mennoniten selbst wırd L1UT insoweiıt mıiıt-
einbezogen, W1e N für das Verständnis der Ratspolıtı erforderlich 1st Da
VON der Hauptquelle, den Ratsrezessen, für das 7 Jahrhundert NUur vereın-
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zelte rgänge rhalten geblieben sınd,> ist auch eın Rückegriff auf im 18
Jahrhundert erstellte Regıster dıeser Rezesse notwendig.® Diese fallen aller-
ings iıhrem arakter nach nıcht 1UT außerst napp aus, s1e sınd auch
lückenhaft und dokumentieren, WIeE sıch aus der vergleichenden Benutzung
der Regıster und der vorhandenen Rezeßbände schlıeßen läßt, längst nıcht
alle dıe Mennoniten seinerzeıt betreffenden orgänge.
Dıie ZUuU Könıigreıich olen gehörende Elbing, dıe 55) zwıischen
zehn- und fünfzehntausen: Eınwohner zählte, bereıts 1mM ausgehenden

Jahrhundert VON Danzıg als unrende Handelsstad Preußens abgelöst
worden, rlebte aber im etzten Viertel des und der ersten Hälfte des ba
Jahrhunderts nochmals eıne wiıirtschaftlıche Blütezeit./ Zum Wohlstand der

auch eın großes Landgebiet be1, das Elbıng 1m späten ıttelialter
zugefallen W. urc fortschreıitende Siedlungstätigkeıt stıiegen dıe acht-
einkünfte daraus seı1ıt dem ausgehenden 16 Jahrhundert stet1g an Be1l der
Verwaltung der standen sıch der sechszehnköpfige, VonNn den führen-
den Famılıen gestellte und sıch selbst ergänzende Rat und dıe AQus 3° Miıt-
hedern bestehende (Gemeinnde als Vertretung der Bürgerschaft gegenüber.
Nach einer kurzzeıtigen Schwächung zwıschen 568 und I behauptete
el der Rat seıne Vorherrschaft unangefochten bıs fast ZUu FEnde der pol-
nıschen Zeit.? Eng mıt dem Rat verbunden WAar auch dıe lutherische Kırche,
dıie iın Elbing und seinem Landgebiet se1ıt der Miıtte des Ja  underts
eıne ZWaTr nıcht unbestrittene, aber aKtısc domiıinıiıerende tellung e1n-
nahm Die freie usübung des lutherischen (Gjottesdienstes WAar se1ıt 558
Urc e1in Religionsprivileg S1ıg1smunds Il gesıichert, achdem der Rat
bereits se1ıt den 1 520er ahren cdie Durchführung der Reformatıon zielstre-
bıg geförde: hatte.!9
Unter zumeıst stiıllschweıigender Duldung des Rates hatten sıch nıederlandı-
sche Flüchtlinge, be1ı denen sıch ın der großen ehnrne1 Täufer DZW
Mennoniten gehandelt en e‚ bereıts seıt den 1 530er ahren in
Elbing und seinem Territorium angesiedelt.!' Deren tellung 1e€ zunächst
prekär:;: einem könıiglıchen Ausweisungsbefehl AdUsSs dem Jahre 550
S71 auf Betreıiben der lutherischen Geistlichkeit und Drängen der Zünfte
eın entsprechender eschlu des Rates gefolgt. '“ Ungeachtet dieser ekre-

vermochten sıch dıe Mennoniten in und Elbıng behaupten. Das
hatte VOT em ökonomische Ursachen. !® Ihre aus den Niederlanden mıiıtge-
brachten Kenntnisse der Entwässerungstechnık versetzten S1e auf dem
Lande iın dıe Lage, dıe tiefliegenden und sumpfigen e1ıle des Territoriums,
die bis in für dıe und ıhre Bürger VON keinem Nutzen SCWECSCH
Waren, 1n Iruchtbares Kulturland verwandeln.!* Soweıt S1€e städtische
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Gewerbe ausübten, kam ihnen vermutlıc der se1ıt den späten 157/70er Jahren
energıisch betriebene und zeıtweılıg erfolgreiche Versuch Elbings9
sıch In eftiger Konkurrenz Danzıg wıieder einen ogrößeren Anteil
Ostseehandel sıchern. Der Rat emühte sıch abel, dıe wırtscha  iıche
Ta der nıcht zuletzt Urc uzug TrTemder Kaufleute stärken. In
den 1 580er ahren gelang B ıhm, dıe englıschen Kaufleute In der Ostsee
vertraglıch Elbing bınden und diese ZU Umschlagplatz für
iıhren Handel machen !> Es keın Zufall se1n, 1ın eben dieser
ase dıe erstmalıge Verleihung des inger Bürgerrechts Z7W.e]1 O-

nıtiısche eıdenkrämer Aprıl 585 erfolgte.!©
DIie Eröffnung des /ugangs ZU Bürgerrecht, mıiıt dem das ecCc ZU

Grunderwerb und dıe VO wiıirtschaftlıche Betätigungsfreiheit 1mM Rahmen
der gegebenen Gewerbeordnung verbunden stellt eiıne entscheıiden-
de Zäsur dar. Es kennzeıichnet die gefestigtere tellung der Mennoniten in
Elbing, daß die leiche eıt VON einıgen Gemeindemuitgliedern eın Haus
1n der erworben, 1mM Innern umgebaut und ZUuU offizıellen Versamm-
ungsort emacht werden konnte.!/ In den folgenden rund hundert Jahren,
In denen der Zugang ZUuU Bürgerrecht die meiılste eıt prinzıpiell en
1e schwankte dıe Polıitik des inger Rates gegenüber den Mennoniten
zwıischen Entgegenkommen und /urücksetzung. Beeinflußt, nıcht aber
determiniert VON der entsprechenden Polıtik der polnıschen Krone und der
preußischen Landstände, !® 6S VOT em die jeweılige polıtısche und
öÖökonomische Lage der und nıcht zuletzt cdie ahrnehmung der Men-
nonıten und ihres Verhaltens urc Bürgerschaft und Rat, dıe dıe konkreten
Entscheidungen bestimmten.
Die Verleihung des Bürgerrechts Mennoniten War selıtens des Rates eıne
zurückhaltend ausgeübte Ermessensentscheidung, cdie Je nach den Umstän-
den der Person und der Zeitverhältnisse erfolgte. Einschließlich der beıden
bereıts genannten sınd zwıischen 585 und 673 insgesamt NCUN Ver-
leıihungen belegt.*? nen standen immer wieder Beschlüsse gegenüber, dıe
Mennoniıten entweder überhaupt nıcht mehr oder doch zumiıindest nıcht
unterschiedslos ZU Bürgerrecht zuzulassen *9 xemplarısch äßt sıch dıie
Haltung des Rates Zzwel Entscheidungen des Jahres 637 aufze1ıgen. Am
Car August wurde alomon Conwenz, der das Bürgerrecht auf einen Se1l-
denkram beantragte, dieses zugestanden, we1l OF „eINES Bürgers und Bru-
ders Sohn, auch se1n eigen halb Haus ın diıeser hatt‘“ Er mußte hierfür
dıe hohe Summe VON 100 alern zugunsten der Stipendiatenkasse erlegen,
und der Rat 1e1 ausdrücklıch fest, daß der Supplıkant dieses 988 eın E
tu1tum genissen, und se1n Exempel keıner Consequenz SCZOLCNH werden
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soll  «21 Nur eine OC später, 28 August, hatte der Rat edenken, den
‚„Wiederteuffern, das Bürgerrecht en wollen‘, dieses geben Denn
INan WISSEe nıcht, „Was VOT weiıttre zustandt mıt denselben 1nNns ünftige
gewinnen möchte, ob S1e nıcht VON der Isdann wegmüsten.‘““*
Die Grenzen der wirtschaftliıchen Entfaltungsmöglıichkeıiten wurden selıtens
des ates für dıe ländlıchen und dıe städtischen Mennoniten unterschied-
lıch eıt gesteckt. Im inger Territoriıum wurde ıhre Siedlungstätigkeıit
während des SE Jahrhunderts Aaus ökonomiıischem Kalkül weiıter äftıg
gefördert.“” Bezeichnenderweise genehmigte der Rat 637 den Verkauf
eINes OTIes 1im erder eınen ‚„„Wıederteuffer"‘, als iıhm vorgetragen
wurde, ‚„„.das Käuffer eın thätiger Mann se1ın solle‘‘ 24 Die städtischen Men-
nonıten dagegen wurden in der gleichen eıt gezlelten ökonomischen
Restriktionen unterwortfen, mıt denen dıe Vorrangstellung der nıchtmenno-
nıtıschen Bürgerschaft gesichert werden sollte Bereıts 614 erfolgte eın
Ratsbeschluß, ıhnen den chefftfel- und tonnenwelsen Handel
untersagen.“ DIie Absıcht, iıhnen eıne selbständıge tellung im Handel
verwehren, ZOS sıch Hre das gesamte {A Jahrhundert In mehreren ats-

wurden dıe Mennoniıten deshalb verpflichtet, ihre Waren 11UT VO

Bürgern kaufen *® Be1l der Branntweinbrennerel, ıhrem zweıten edeu-
tenden Gewerbezweig, wurden dıe Mennoniıten urc eine rhöhte steuerlhi-
che Belastung schlechter gestellt. 671 eSCNIO| der Rat, daß dıe mennoOn1I1-
tischen Branntweıinbrenner VO eCAStIe Groschen, dıe Bürger jedoch
Ur Groschen abiuhren sollten *’ Soweit erkennbar, wurde alleın im 0Sa-
mentengewerbe, das dıe Mennoniten vermutlıch W1eE iın Danzıg als in
Elbing eingeführt hatten, eine Ungleichbehandlung vermieden. 699 hatte
die un der Posamentenmacher und Bortenwirker Z7wWwel Alterleute, VoNn
denen der eine der lutherischen, der andere der mennonıtischen Gemeıinde
angehörte.“®
Es ist aufschlußreich, einen kurzen 16 auf die englıschen Kaufleute
werfen, denen be1 ihrer Niederlassung ın Elbiıng Ausgang des 16 Jahr-
underts ebenfalls dıe Möglıichkeıit des Bürgerrechterwerbs zugebillıgt WOI-
den war.?9 OIiern S$1e dauerhaft in Elbıng lıeben, assımılıerten S$1e sıch
rasch; schon nach wen1ıgen Jahrzehnten ählten iıhre Famılıen den
führenden, ratsfähigen Geschlechtern der Stadt.>0 /u Begınn des VL Jahr-
underts gab 6S demgegenüber ZW. auch Ansätze einer stärkeren gesell-
schaftlichen Integration der Mennoniten. Wenıigstens ein1ıge VO ihnen VCI-

kehrten nachweisbar in den Einrichtungen der zahlreichen Bruderschaften,
in denen sıch damals eın bedeutender Teıl des gesellıgen Lebens der
abspielte. So übernahmen in einıgen Fällen Mennoniten eweıls für eıne
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kurze eıt dıe Bewirtung des Gartens der St. Georgen-Bruderschaft, be1
reichlıchem Bıerkonsum musIiziert und gespielt wurde . .51 Insgesamt aller-
Ings bheben dıe gegenseıltigen kulturellen Barrıeren groß, daß dıe Men-
nonıten VON ihrer Umwelt als Außenseiıter wahrgenommen und eNtISpre-
en behandelt wurden.
Dazu nıcht zuletzt dıe Grundsätze des Eıdesverbots und der Wehr-
losıgkeıt be1 Stadtobrigkeıit und Gesellschaft el 6S schwer, diese WEe1-
chungen V ON der Norm als zulässıge Verhaltensweıisen akzeptieren. So
hatte der Rat Z W. 592 festgelegt, daß Mennonıiten, die das Bürgerrecht
erwarben, lediglıch „Dey ihrem Gewl1lssen“ geloben sollten, „den Bürgereyd

halten‘‘;>°* 605 allerdings wurde dıe e1gerung ZU Schwur VO Rat
als rund9 das Bürgerrecht versagen.  33 Als ZWanzıg Te
späater dagegen ihre einfachen /eugenaussagen VOT Gericht Öörmlıchen
en gleichgestellt wurden, ewog dıes önıg S1ig1smund 11 einer
Beschwerde.“* Verständnisprobleme bereıtete auch dıe Verweıigerung des
Waffengebrauchs. 606, 607 und nochmals 612 baten dıe Mennoniıten
darum, VO Aufzug auf dıe acC efreıit werden, wofür S1€e die Zanh-
lung eines Wachgeldes anboten. 617 wurde ihnen VO Rat dıe Geldzah-
lung erlassen, sofern S$1€. einen Stellvertreter schıickten. 621 allerdings VOI-

langte dıe Gemeinde, daß S1€e persönlıch auf dıe aCcC ziıehen sollten; als
dıe Mennoniıten 636 anboten, sıch urc eine Geldzahlung VO

Wachdienst befreien, wollte dıes dıe Gemeınunde nıcht annehmen. 655
erorterte der Rat 1n mehreren Sıtzungen einen Vorschlag, wonach dıe Men-
nonıten auf eigene osten 5() Ooldaten unterhalten sollten ° rst miıt der
Wehrordnung VOoN 1660, dıe eine Geldzahlung VoNn einem (julden als Abga-
be für jede verweıigerte acC festsetzte, wurde eiıne Lösung gefunden, dıe
bıs ZU Ende der polnıschen eıt Bestand hatte 36
Das andauernde Bewußtseın, daß die Mennoniıten nıcht ihresgleichen, SON-
dern Fremde se1en, spiegelt sıch iın den wıederkehrenden Klagen, dıe teils
VON der Gemeıinde, teıls direkt VonNn /ünften rhoben wurden. So bat 619
die Gemeıinde, dıe Nahrung der Branntweıinbrennere1 1Ur den Bürgern,
nıcht aber den Mennoniten erlauben */ Zwiıischen 645 und 647 1e
dıe Geme1ı1inde reimal darum dıie Mennonıiıten nıcht länger FA} Bürger-
recht zuzulassen. *® 646 und nochmals 656 beantragte dıe Krämerzunft
beiım Rat, dıe vielen mennoniıtischen Krämer abzuschaffen.*? DIie sıch hler-
VON unterscheidende Sıchtweise des Rates wırd ın einer 646 auf dem
preußıischen Landtag abgegebenen rklärung der inger Deputierten
eutlic Als diese VON ihren Danziger ollegen angegriffen wurden, we1l
dıe Mennonıiten In Elbing das Bürgerrecht ohne Eıdschwur erhielten, VCOI-
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teidigten Ss1e sıch mıt dem Argument, daß <dıe Mennistenteidigten sie sich mit dem Argument, daß „die Mennisten ... sich erstlich  eine ziemliche Zeit bei ihnen aufgehalten und nachmals auch durch Erbau-  ung etlicher Häuser die Stadt gezieret‘“ hätten.° Die Mennoniten wurden  demnach von der Elbinger Führungsschicht um die Mitte des 17. Jahrhun-  derts nicht als völlige Fremde betrachtet, sondern als Einwanderer, die zum  Vorteil der Stadt in Elbing Wurzeln geschlagen hatten. Bei allen Schwan-  kungen verfolgte der Rat deshalb lange Zeit eine Politik, die der Ausgren-  zung der Mennoniten durch Gemeinde und Zünfte gegensteuerte, ohne den  minderen Status der Mennoniten jemals grundsätzlich in Frage zu stellen.  Ab den 1680er Jahren verstärkte sich jedoch die Zurücksetzung der städti-  schen Mennoniten durch den Rat. In dieser Zeit verschlechterte sich die  wirtschaftliche und finanzielle Lage Elbings zunehmend. Als Folge des  zweiten schwedisch-polnischen Krieges drückte eine hohe Schuldenlast die  Stadt, während gleichzeitig Handel und Handwerk einen andauernden Nie-  dergang erlebten.“! Die Mennoniten, die das Bild des Fremden, das ihnen  anhaftete, nie abzulegen vermocht hatten, wurden nun desto stärker als  wirtschaftliche Konkurrenten wahrgenommen. Auch der Rat verband mit  ihnen nun weniger den zuvor gesehenen Nutzen, den sie der Stadt stifteten,  als vielmehr den vermeintlichen Schaden, den sie durch ihre ökonomischen  Aktivitäten den Bürgern zufügten. Ein gewisser, in seinem Umfang nicht  quantifizierbarer Zuzug von Mennoniten, die u. a. aus den Danziger Vor-  städten nach Elbing abwanderten,“? verstärkte die Vorbehalte zusätzlich.  1683 trug der Rat der Erbwette auf, daß sie „ein scharfes Auge auf hiesige  bei der Stadt wohnende Mennonisten habe, sie vorfordere und befrage, wie  einer und der andere derselben zu der Nahrung, die er unangesagt ohne  erlegung einiger schuldig recognition ungescheuet treibet, komme, und wer  ihm die Freyheit dazu ertheilet, und solches darum, weil sich die Zahl der  Mennonisten tägl. häuffet und durch ihren handel der bürgerschaft kein  geringer abbruch geschiehet.“ Der nach diesem Beschluß in die Ratssitzung  eintretende Vizevogt bat im Namen der Gemeinde darüberhinaus, daß der  Rat „keine Mennonisten alhir mehr annehme oder dulde, weil derer gantzes  Wesen zum präjudiz der bürgerschaft gereichet.‘“*® Bereits 1681 hatte der  Rat beschlossen, daß einem Bürger gegenüber einem Mennoniten der Vor-  rang bei einem Hauskauf in der Stadt zustehe. Bei der Bestätigung dieses  Beschlusses drei Jahre darauf wurde die Schlechterstellung der Mennoniten  dadurch unterstrichen, daß deren Grundstückserwerbungen künftig nicht  mehr in das Erbbuch, sondern lediglich in das librum memorandum einge-  tragen werden sollten.“* Im gleichen Jahr 1684 wiederholte die Gemeinde  ihren Antrag, keine Mennoniten mehr als Bürger anzunehmen.“ Im Januar  61sıch erstlich
eine ziemliche eıt be1l ihnen aufgehalten und nachmals auch urc TDAau-
ung etlıcher Häuser dıe gezleret” hätten *0 Die Mennoniıten wurden
emnach VO der inger Führungsschicht dıe Miıtte des ahrhun-
derts nıcht als völlıge Fremde betrachtet, sondern als Eınwanderer, dıe ZU

Vorteıil der In Elbiıng Wurzeln geschlagen hatten. Be1l en Schwan-
kungen verfolgte der Rat deshalb ange eıt eıne Polıitık, cdıe der Ausgren-
ZUNS der Mennoniten urc (Gemeininde und /ünfte gegensteuerte, ohne den
mınderen Status der Mennoniıten jemals grundsätzlıch in rage tellen
Ab den 168%0er Jahren verstärkte sıch jedoch dıe Z/urücksetzung der städt1-
schen Mennonıiıten urc den Rat In dieser eıt verschlechterte sıch dıe
wirtschaftlıche und finanzıelle Lage Elbings zunehmend. Als olge des
zweıten schwediısch-polnıischen Krıeges drückte eiıne hohe Schuldenlas dıe
al während gleichzeıtig Handel und Handwerk einen andauernden Nıe-
dergang erlebten .“} Dıie Mennoniten, dıe das Bıld des Fremden, das ihnen
anhaftete, nıe abzulegen vermocht hatten, wurden 1910891 desto stärker als
wirtschaftlıch Konkurrenten wahrgenommen. uch der KRat erband mıt
ihnen NUN wenı1ger den gesehenen utzen, den s1e der stıfteten,
als vielmehr den vermeınntlichen Schaden, den s1e Urc ihre ökonomischen
Aktıvıtäten den Bürgern zufügten. Eın geEWISSEeT, ıIn seinem Umfang nıcht
quantıfizıerbarer uzug VON Mennoniten, dıe AdUus den Danzıger Vor-
städten nach Elbıng abwanderten,“* verstärkte dıe Vorbehalte zusätzlıch.
683 iru der Rat der Erbweitte auf, daß S1e. „eIn charfes Auge auf hiesige
be1 der wohnende Mennonisten habe, S$1e vorfordere und befrage, WIE
einer und der andere derselben der Nahrung, dıe er unangesagt ohne
erlegung ein1ger schuldıg recogniıtion ungescheuet treıbet, komme, und WECTI

ıhm dıe reyheıt dazu ertheılet, und olches darum, weiıl sıch dıie Zahl der
Mennonisten tägl häuffet und ure ihren handel der bürgerschaft keın
eringer abbruch geschiehet.“ Der nach diıesem escChHhIu in dıe Ratssıtzung
eintretende Vizevogt bat 1m Namen der Gemeıinde darüberhinaus, daß der
Rat „keine Mennonisten 1r mehr annehme Oder e7 weiıl derer gantzes
Wesen ZU präjudız der bürgerschaft gereichet.  43 Bereıts 1681 hatte der
Rat beschlossen, daß einem Bürger gegenüber einem Mennoniten der Vor-
Lang be1 einem auskau In der zustehe. Be1l der Bestätigung dieses
Beschlusses dre1 re arau wurde die Schlechterstellung der Mennoniten
adurch unterstrichen, daß deren Grundstückserwerbungen künftig nıcht
mehr in das Erbbuch, sondern lediglıch In das lıbrum memorandum einge-
ragen werden sollten.“* Im gleichen Jahr 684 wıiederhNnoite dıe Gemeınunde
ihren Antrag, keıine Mennoniıten mehr als Bürger anzunehmen * Im Januar



68S reichte dıie Kaufmannscha eine Supplık dıe Mennoniten beım
inger Kat e1n, dıe schlaglıchtartig dıe immense Dıstanz iıchtbar werden
läßt, dıe dıe Bürgerschaft nach ihrem Selbstverständnıs Von den ennon1t1-
ten TeENNnTte und dıie auch das Verhalten des Rates zunehmend beeinflußte
Ihr Angrıff richtete sıch mennonıtische Kaufleute, insbesondere
Zacharıas Jantzen,  40 dıe in vielen Fällen dıe Bürgerfreiheıt und dıe rhalte-

Gerechtigkeit der übrıgen Kaufleute kränkten S1ıe führten ihnen nıcht
zukommende Waren und brächten die ZUT auf- und Handelschaft bestge-
egenen Häuser und peicher teıls uUurc Zahlung er Preise sıch,
obwohl dıe Mennoniten „„doch keıines Bürger Rechts fähıg, sondern DUr

tollerantıa 1€e€ gedulde werden . ‘“ Es sehe dU>S daß die königliıchen Bür-
SCI und Kaufleute zugrunde gehen müßten, während dıe „Mennonisten 1m
alhıesıgen ÖOrte florıren, und 1m Handel und andel dıe erhan:ı eKOM-
men, obwohl S1e. weder dem Ön1g, noch dem Rat oder der „„mit
‚ydes ichten verbunden. sondern im Fall der oth ihren marchs welılter-
nehmen: da ıingegen eın Bürger Ehr, (Gutt undu eıt und en dar-
sefzen und vermöge se1nes ydes fußhalten Wıderstand leisten) muß.* 4 /

Der wichtigste USdaruc der sıch äandernden Eıinstellung des Rates 186
über den Mennoniten ist iıhr Ausschluß VO Bürgerrecht. War der
KRat 687 nochmals eıinen eschlu In dem se1ın Erwerb uUurc Mennoniten
für prinzıplell möglıch erachtet wurde,“* doch näherte sıch dıe Zeıt, in der
Mennoniten in Elbing Bürger werden konnten, nunmehr für mehr als Z7Wel
Generationen iıhrem Ende Bereıts abh 1673 ist keın einz1ger Fall mehr nach-
weı1sbar, in dem eın Mennonıiıt tatsächlıc Bürger wurde. Miıt der 1m
TrTe 700 einsetzenden Bürgermatrıkel, ın dıe alle Bürgerrechtsverleihun-
SCH eingetragen wurden, äßt sıch dann auch pOSI1LLV belegen, daß den Men-
nonıten der Zugang ZU Bürgerrecht für dıe gesamte weıltere polnısche
e1ıt verspemt blieb *? DIie usübung bürgerlicher eruitfe 1e€ ıihnen aller-
ings in exakt SCZOBCNCNH Grenzen möglıch Hiıerzu gehörte nıcht DUr das
Posamentengewerbe, das noch 1760 überwiegend VON Mennoniten
betrieben wurde., ° sondern auch der Detaıulhandel 692 und 697 egte der
Rat fest, daß N dre1 bıs vIier reikrämer geben dürfe. dıie das Krämerrecht
besaßen, ohne ıtglie der un sein.>! In diesem /usammenhang
eschwerte sıch dıe Krämerzunft 1697 vergebens, daß der Rat einem drıt-
ten Mennoniten dıe Krämerfreiheit erteılt habe . >* T4 und 761 bestätigte
der Rat diese Beschlüsse und erlaubte insgesamt dre1ı Mennoniten
Zahlung VON eweıls 500 Gulden, als sogenannte Außenbrüder eınen Se1-
denkram anzulegen.? egen eiıne Ausweıltung der den Mennonıiten offen-
stehenden Berufszweıge sıch indessen der Rat 743 verbot B: dem
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Gewerk der Bäcker, einen mennonıtischen Jungen ZUT Lehre anzunehmen,
„weıl olches nıemahls allhır gebräuchlic gewesen“ se1.°>4
Es ist bezeichnend für die gewandelte Siıchtweise des Rates, daß auch cdıe
mühsam erreichte Anerkennung der bloßen mennonıtiıschen Versicherung
anstelle der förmlıchen Eıdesleistung Ende des F7 Jahrhunderts WIEe-
der In rage gestellt wurde. Bereıts 682 WIEeS der Rat che Mennoniıten d  9
be1 iıhrer rklärung mıt Ja und Neın dıe and auf cdıe Brust egen
Obwohl s1e diese orderung als eiıne Verletzung iıhrer Gew1lssensftfre1-
heıt protestierten, bekräftigte der Kat seine Anordnung nochmals 1694..°>
Als 714 dıe Mennonitengemeinde erneut vorstellig wurde, erkundigte sıch
der Rat In Danzıg nach der dortigen Praxıs. Obwohl dort das einfache Ja
und Neın als genügen angesehen wurde, War der inger KRat lediglich
bereıt, seiıne isherige orderung auf solche Fälle beschränken, dıe Leıib
und en betrafen.°®
ugleıic wurden den Mennoniten über das biısherıge Maß hınaus rhöhte
oder zusätzliche Abgaben auferlegt. 702 eSCNIO. der Rat, daß die Men-
nonıten das Kopfge in doppelter Ööhe zahlen sollten >! Während des
Nordischen eses; als Elbing zunächst VON schwedischen, dann ruSSs1-
schen Iruppen besetzt und hohe Kontributionsforderungen rfüllen
hatte, >® verschärtfte sıch die Belastung der Mennonıiten nochmals. 1708
kamen S$1e be1 eıner kriegsbedingten Sonderabgabe, WI1IE e in iıhrer
Beschwerde dagegen el „alleinıg ın den höchsten nschlag“ und muß-
ten den normalen Satz Te1TaAC geben Sıe legten eın otarıell beglaubigtes
Zeugnis bel, iıhre Glaubensgenossen In Danzıg WIE die übrıgen Bürger
behandelt würden und baten e1in gleiches Verfahren.”? Gleichwohl WUÜUlI-

den s$1e auch be1 einer SREI bewillıgten 1lIissteuer mıt dem dreifachen Satz
belastet. Als 1im gleichen Jahr nochmals eine 1lIssteuer mıt einem verdop-
pelten Hebesatz beschlossen wurde, intervenlerte selbst der Vogt, also der
Vertreter der Gemeıinde, zugunsten der Mennoniten beıim Rat.° Aus der
Verhandlung des Rates mıt der Gemeınnde geht hervor, daß dıe Mennoniten
beim Hebesatz grundsätzlıch „gleich den princıpalsten Kaufleuten flu
angesetzt wurden. Die für dıe Mennoniten geltende Verdreifachung des
beschlossenen doppelten Satzes VON 18 Gulden hätte damıt eıne Belastung
für jeden mennonıtischen Steuerpflichtigen VOoNn Gulden ergeben. Der
Präsident des Rates schlug der Geme1inde VOTL, dıe Mennoniten NUT mıt dem
verdoppelten Betrag, also 316 Gulden, belasten, da diese sıch beschwert
hätten, ‚„„.daß S1e keinem hart alß eben hıer mıtgenommen WeTI-

den  6 Dıie Gemeıinde stimmte dem für dieses eine Mal A  n und esScCHNIO
darüber hınaus, dıe „notorisch Armen“ den Mennoniten lediglich mıt
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der einfachen 11TSSteuer (18 Gulden) und damıt W1e dıe rößten Kaufleute
belasten ©!

TE escCNHIO der Rat, sowohl VON den nach Elbiıng ZUSCZOSCHCH als auch
VON den in dieser geborenen Mennoniten dıe Zahlung eines Schutz-
geldes verlangen. FEiınen entsprechenden esSCHNIL hatte der Rat bereıts
einmal 688 gefaßt, auftf die rhebung aber nach Beschwerden der betroffe-
NCN Mennoniıten verzichtet.©* Deutlıcher noch als In den erhöhten Hebesät-
Z TIC sıch In dieser orderung das nunmehrıge Bewußtsein des ates
N] daß dıe se1it über einem Jahrhundert In Elbing eDenden Mennoniten 1im
TUn Fremde selen. Als dıie einheimıschen Mennoniten dıie gabe mıiıt
dem Hinweis qauf ıhren Geburtsort und dem Argument verwelgerten, daß
S1e€ entweder keine bürgerliche ng trıieben oder sıch deswegen beım
Rat besonders abfänden, 16 der KRat 1m Protokall fest, ‚„„daß SOIC Schutz-
geld nıcht in nsehung der ng, die S1€e treıben, sondern der
reyheıt, sıch 1r aufhalten können, VON ihnen entrichtet wird.“ egen
der schlechten Zeıten fand sıch der Rat lediglıch eıner Ermäßigung des
Schutzgeldes bereit.© Dıiese Abgabe wurde auch künftig DIS ZU Ende der
polnıschen eıt VON en Mennonıiten, dıe in Elbing einen eigenen Haus-
halt gründeten, erhoben.®* Der durchschnittlich VON einem Mennoniten
erlegende Betrag lag während der eıt zwıschen und 5() (Gul-
den und fiel damıt relatıv gering AUSs Der nıedrige Satz welst allerdings
weıt mehr auf dıie bescheıdenen wirtschaftlıchen Verhältnıisse, in denen dıe
me1sten inger Mennoniıten in diıesen Jahrzehnten lebten, ® als auf beson-
dere Nachsıcht des Rates hın
Miıt dem ökonomischen Nıedergang Elbings gng der polıtısche Machtver-
lust der einher. Besonders augenfällig wurde dıes 1705 als Preußen
se1n Pfandrecht für eine VO polnıschen Önıg nıcht zurückbeza| nile1l-
he ausübte und das inger Territoriıum besetzte. Der KRat reaglerte auf die
Erfahrung der Nnmac Elbings mıt eıner Polıtık, dıe sıch therge-
brachten festklammerte und OniIilıkte mıt der polnıschen und preußischen
Krone schon 1im VOTAauUs vermeıden suchte. © Diese Grundtendenz der
inger Polıtik des 18 Jahrhunderts wiırkte sıch auch auf die Behandlung
der Mennoniten aus Der Rat fürchtete mehr denn Je, daß iıhm jedes ntge-
genkommen nachteıilıg ausgelegt werden könne. 707 untersagte i® den
achadruc ihres erstmals 66() In Elbing gedruckten Katechismus, „weıl s
doch ein Kätzerisch buch Ist. und INan in künfftigen Zeıten einige ungele-
genheıt besorget‘‘.©/ Als die Vorsteher der Mennonitengemeinde FB den
Rat Erlaubnis baten, „1Nn iıhrer Gemeımine künftighın, WI1e c in andern
Gemeinen geschieht, (jott Herrn mıt einem Jedchen oben, und
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singen‘‘, wurde der esScCHNIL vorerst ausgestellt.® Als dıie Mennoniten
&LT und E dıe Genehmigung nachsuchten, lehnte der Rat
eweıls ah. 69 Es Wlr SCHAhHEDBLIC der katholische Bıschof, be1 dem dıe Men-
nonıten in cheser Angelegenheıt OFr fanden /9
äufiger allerdings gab das Verhalten der katholischen Kırche den Menno-
nıten nla ZUT age Diese nutzte die andauernde cChwacne des inger
Rates 1m 18 Jahrhunder: dazu, ihre tellung ıIn Elbing wlieder festigen.
Besonders energisch trat 1erbe1 der 738 ZU Propst der katholiıschen
Nıkolaikırche und bıschöflichen 1712a ernannte Johannes Nepomuk Meil-
chlor auf./! Er verfolgte In den 1740er en artnäckıg das Zıel, auch dıe
Mennonıiıten se1ıne geistlıche Jurisdiktion bringen, indem i den
mennonıtischen Lehrern und Altesten wıiederholt dıe Vornahme geistlicher
Handlungen untersagte, Vorladungen VOT das katholische Konsıiıstorium
aussprach und be1 Nıchtbeachtung Strafgelder verhängte. “ Im Jun1 746
egte 8 eiıner nıcht bezahlten Geldstrafe >SOSal einen Arrest aqauf dıie
Leiche des eben verstorbenen mennonıtiıschen Altesten ermann Jantzen
Die Beerdigung konnte erst nach Vermittlung des Rates stattfinden. nach-
dem der Arrest nunmehr auf dıe Güter des Toten gelegt worden war. ”® Dem
Rat, den sıch dıe Mennoniten In en diıesen Fällen mıt der Bıtte
Schutz und wandten, gng S in cdhiesen Auseinandersetzungen ITan-

91g darum, die eigene Rechtsposıtion wahren, nach der dıe Mennoniten
selner Jurisdiktion stünden. Mıt dieser Zielsetzung intervenlerte der

Rat wıederholt be1 elchior; da CT allerdings zugle1ic bestrebt WAäl, das
Verhältnis ZU Propst nıcht belasten, nahm 8 zusätzlıiıche Beschränkun-
SCH für dıe Mennonıten, W1e eiwa das 746 verhängte Verbot eıner Le1-
chenrede auf dem ırchhof, durchaus hin.’*
Se1lit den 1690er Jahren vollzog der inger Rat auch eine Ke  wendung
In se1lner Polıtık gegenüber den Mennonıiten 1m Landgebiet. Hıer wurden
die bereıits genannten Ursachen urc 7wel besondere Motive verstärkt. Bıs
ZUrTr Miıtte des L Jahrhunderts hatten die mennonıiıtıschen 1edler 1m 1ede-
rungsgebiet des Weichseldeltas vornehmlıc Neuland erschlossen. Die Kul-
tivierung bıslang u  n Landes schritt im inger Territoriıum ZW.

auch In den folgenden Jahrzehnten starker Beteiuligung der ennon1-
ten zugleı1ıc. aber s1edelten mennonitische Landwirte 1U  — verstärkt
in bereits bestehenden Ortschaften, deren en bıis dahın 1mM Besıtz VOoON

Lutheranern war. ”> Se1it dem Ende des E Jahrhunderts gab CS deshalb Kla-
SCH der lutherischen arrer über dıe Zunahme VO Mennoniten in ıhren
Kıirchspielen: S1e befürchteten eiıne Verdrängung der Lutheraner und damıt
nıcht zuletzt eiıne erminderung ihrer Einkünfte./® Die Mennonıiten unterla-
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SCH 1im inger Territorium ZW. dem evangelıschen arrzwang und
mußten eshalb dıe festgelegten Pfarrabgaben leisten, // doch gab 6S in
ihrer Ööhe nıcht fixıierte Eınnahmearten, cdıe VoNn den Gemeindeglıedern
ireiwillıg gegeben wurden und be1 einer erringerung der evangelıschen
Seelenzahl oder deren Grundbesıitzes eringer als bısher ausfielen. Der Rat,
der In dıesen Kıirchspielen gleichzeıt1ig als Landesherr, Konsistorium,
Superintendent und Patron fungierte, /® sah deshalb in den Mennonıiten eıne
efahr für dıe lutherischen (GJjemeiminden. Zum andern verlor der Rat se1ıt der
Besetzung des inger Territoriıums 1mM Jahre 703 se1n bisheriges finan-
1elles Interesse mennonıtiıschen Landwiırten. Seıt diıeser eıt rhielt dıie

AdUs dem Landgebiet 11UT noch dıe Eınnahmen, dıe ZUT Versorgung
iıhrer Beamten, der Kırchen- und Schulbediensteten SOWIE der miılden Stif-
tungen nötıg Der Rest floß in dıe preußische Staatskasse, ohne daß
Je eine Aussıcht bestand, daß die Pfandsumme dadurch abgetragen werden
konnte. ”” Im Junı 725 der Rat seiıne Polıtik gegenüber den ennon1-
ten 1Im Landgebiet n’ daß „1N voriıgen ahren unterschıedene
Senatus Consulta emacht worden (sınd) vermöge welcher dıe Außbre1-
(ung derer Mennonisten hemmen elıebet, ihnen 34 keine Freyheit
verstatten, 1elmehr die suchen gäntzlıch 106 werden? .®0 Auch
WENN dıe tatsächliıchen Entscheidungen des Rates nıcht derart konsequent
ausfielen, WI1IeE 6S in dıesem Satz ZU Ausdruck kommt,®) wird darın doch
dıie allgemeıne Tendenz sıchtbar.
SO gab der Rat regelmäßıg den Anträgen der lutherischen Kırchspiele
dıe in ıhrem prengel wohnenden oder sıch HNECU ansäßıg machenden Men-
nonıten DA Zahlung zusätzlicher Abgaben zwıingen. Hıerbe1i andelte
sıch VOT em das nach der TO des Grundbesıiıtzes berechnete
„Säckelseld”; CS sollte den fiıktıven Einnahmeverlust ausgleichen, der sıch
aus der Nıchtteilnahme der Mennoniten evangelıschen (Gottesdienst und
dem damıt verbundenen geringeren eldaufkommen 1im Klıngelbeutel
ergab.®“
ugle1ıc versuchte der Rat, dıe vereinzelt vorkommenden Übertritte VON

Lutheranern VÄRNE Mennonitengemeinde möglıchst unterbinden. on in
der ersten Hälfte des P Jahrhunderts W äalr der Rat angeblıche INeCN-
nonıtische Bekehrungsversuche eingeschritten, °° und dıe 1m Tre 700
geschehene Duldung eines Konfessionswechsel den Mennoniten 1e
eine Ausnahmeerscheinung.®* 730) ordnete der Rat eiıne Untersuchung

ZweIl Mennoniten d} die sıch unterständen, „Lutherische Leute auf
ihren Glauben bringen“‘.® Als fünf re später berichtet wurde, daß 6S

„umb dıe Evangelısche elıgıon auff dem an der Mennonisten
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sehr mıßlıch aussehe‘“, we1l INn dre1 Fällen Mennoniıtinnen ihre lutherischen
Ehemänner ZU Übertritt In dıie Mennonıitengemeinde gedrängt hätten, ent-
schied der Rat, daß dıe Übergetretenen „das Land raumen angehalten
werden‘ sollten ®©
Seıit den 1720er en suchte der Rat der welteren Zunahme des mennon1-
tischen Grundbesıiıtzes Schranken seifzen Im TUuar 11 berichtete der
zuständıge Außenkämmerer dem Rat, daß der Schulz VOoN eın Mausdorf,
aCcCo ürıng, seınen Hof eıinen Mennoniıten verkauft habe und abzu-
wandern gedenke. Da in diesem CcE Mennonisten neml. erhan
gewinnen‘‘, ürıng aber nıcht ungene1gt sel, in Kleın Mausdorf bleıben,
schlug wiß dem Rat VOIL, den bıslang VO Außenkämmeramt nıcht bestätig-
ten Verkauf rückgäng12 machen. er Rat tellte daraufhın den rund-
satzhbeschluß auf, den Evangelıschen nıcht 5iıhre Ööfe ohne VOI-

er1ge Benachrichtigung des Außenkämmeramtes verkaufen. Dieses
Amt aber dürfe keinen Vertrag ohne Konsens des Rates bestätigen.®” iıne
NCUEC Qualität erreichte dıe Polıtik der Beschränkung des mennonıiıtischen
Grundbesıitzes 1m Tre 1741 als den „Chrısten"“(! eın Nächstigungssrecht
gegenüber Mennoniıten zugebilligt wurde ®S Damıt kam be1l dem Verkauf
oder der Neuverpachtung VON OIien e1n Mennonıit 1U noch dann ZU

ZUSE:; WEn keine Bewerbung eines anderen Chrıisten vorlag. S] riıchte-
ten dıe Mennoniten des inger Terriıtoriıums eshalb eine Beschwerde-
chrıft die Kriegs- und Domänenkammer in Königsberg, in der S1e sich
nach den Worten des preußischen Intendanten Pöhling darüber eklag-
ten, daß S1E VON den Lutheranern Uurc. dıe Itftere ächstigung bey
Kauff erkau derer mennonıitıischen, d V.) sehr gepreßet
mıtgenommen“ würden.®
SE suchten die Vertreter der mennonıtischen Großwerder-Gemeinde
beim Rat U1l dıe Genehmigung nach: in Rosenort eın Bethaus errichten
en In der hilerzu gefällten Entscheidung spiegelt sich noch eıinmal das
Grundmuster der Ratspolitı. nıcht L1UT gegenüber den ländlıchen ennon1-
ten im 18 Jahrhunde: wıder. Weıl der Rat VON der katholischen Geilstlich-
keit Vor!  tungen fürchtete, wurde das Gesuch VOT em auch deshalb
abgelehnt, „umb alle Verantwortung Verdrüßligkeıiten verme!l-
den‘‘.?9 Andererseıts fürchtete IMan, daß nach einer Genehmigung noch
mehr Mennoniıten In das Territorium zögen Diese würden dıe Lutheraner
VONn ihren oIien treıben, auch zuletzt lauter Mennonisten Besıtzer der Ööfe

Ländereyen werden, wodurch aber UNSCIC Lutherische Ichen, wel-
che S1e. hnedem mıt nwıllen wang dıe eDuhren abtragen, gäntzlıc
verTallen und eingehen möchten.‘?!
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Überblickt INan dıe Polıtiık des inger ates gegenüber den Mennonıiten
bIs LE wıird eutlıc daß VO steter Hılfsbereitscha und Großzüg1g-
keıt keine Rede se1n kann. Es ist auch fragwürdıg, se1n Verhalten nach sol-
chen Kategorien beurteılen. Der Rat verfolgte eiıne Polıtik, die sıch
den VO ıhm erkannten Interessen der ausrıichtete. Im Rahmen dıeser
Zielsetzung War Af Ende des Jahrhunderts en eübter Tole-
L1AallZ gegenüber den Mennonıiten bereıt. Wenn sıch se1t dem etzten Vıertel
des 17 Jahrhunderts deren Rechtsstellung verschlechterte, dann hatte dies
zunächst, auf dıe städtischen Mennoniten bezogen, dre1 TUn Der u-
reill edingte Unterschie: zwıischen Mennonıiten und Nichtmennoniten
1e derart groß und für dıe Zeitgenossen gewichtig, daß cdıie Mennonıiten

mancher Ansätze ZU1 Integration letztliıch als Fremde wahrgenommen
wurden. Diese E1genschaft aber dazu, daß in einer Sıtuation der sıch
verschärfenden wiıirtschaftliche Krıse dıie mennonitischen Gewerbetreıiben-
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Zeıtraum.

E Wilhelm Mannhardt, Die We'  re1Ne1! der Altpreußischen Mennoniten. Eıne geschıichtliıche
Erörterung, Marıenburg 1863, 6977

Miıchael 1€' uchs, Beschreibung der Stadt Elbing und iıhres Gebietes ın topographi-
scher, geschichtlicher und estatıstıscher Hınsıcht, Bde., Elbiıng LKA

Kdward Carstenn, uchs, Miıchael 16e' in Altpreußische Bıographie, hg ATI-
stian ollmann, OR Marburg 19/4, 200

Horst Penner, Die OST- un! westpreußischen Mennoniten In ıhrem relıg1ıösen und soz1lalen
‚eben, In ihren kulturellen und wirtschaftliıchen Leistungen, Teıl 526 bıs ELZS Weierhof
197/8, 150, vgl uch KA R

Vorhanden sınd lediglıch dıe Rezesse der ahre 1602-07, 1622-23, 163/7-—-38, 1677, 683
und 687
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scheminlıc  eıt ach auch Mennonit se1in MUSSEeE. Dagegen hat zwıschen SE} und 1784 Tre1
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